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Die Deutsche Arzneitaxe 1920.
Von Apotheker Max Müller. Frankfurt a. M.

Die Taxkommission hat die Arzneitaxe 1920

vollständig umgewandelt Sie hat obsolete Mittel

ausgemerzt, die in der Ergänzungstaxe stehenden

mit übernommen, neue hinzugefügt, einen Schlüssel
zur Berechnung von 100 und 200 Grammpreisen
als Neuheit gebracht, einige Veränderungen zur

Ermittelung der Arzneipreise getroffen, die Be¬

stimmungen über Berechnungen der Spezialitäten
umgeändert. Es muß anerkannt werden, daß sie
eine ganz gewaltige Arbeitslast hinter sich hat
Sie hat wesentliche Änderungen zu Ungunsten
der Krankenkassen und Krankenanstalten gebracht
Unser einziger in der Taxkommission vorhandener

Krankenkassenapotheker hat einige Vergünsti¬
gungen für die Krankenkassen nach besten
Kräften herausgeholt. Wir sind überzeugt, daß

er noch mehr Vorteile herausgewir: schaftet hätte,
wenn die Krankenkassen gerade in dieser für
sie so wichtigen Taxkommission nicht so außer¬

gewöhnlich schwach — von nur einem einzigen
Fachmann — vertreten wären. Man muß be¬

denken, daß er einer größeren Anzahl nicht
sozial denkender Apotheker, die zum Teil als

Geheimräte dort amtieren, trotz November 1918,
nur in einseitiger Weise die Interessen der Be¬
sitzer vertreten, gegenübersteht, und einen
schweren. Stand hat Das warme Herz für ge»
meinnützige Institute fehlt immer noch einem

größeren Teile in der Taxkommission sitzenden
Herren. Deshalb erblicken Vorteile für die

Kassen nur tropfenweise das Tageslicht. In die
die ganze Taxe sich durchziehenden Neuerungen
muß sieh jeder neu einarbeiten, weil so manches
nicht ganz klar und deutlich zum Ausdruck ge¬
bracht ist und Veranlassung zu Taxmeinungs¬
verschiedenheiten auch zukünftig immer noch
geben wird.

Die Ziffer 7 hat einen wesentlich snderen
Inhalt bekommen. In der vorigen Arzneitsxe
war das Dezimalsystem eingeführt, d. h. beim
Fehlen eines 1, 10 und 100 Grammpreises wurde
der zehnfache Preis von 0,1, 1 und iü Gramm

angerechnet Mit diesem System ist in der neuen

Taxe gebrochen worden; es muß von nun an das
Achtfache berechnet werden. Mit Einführung
dieser Bestimmung ist endlich ein langjähriger
Wunsch der Krankenkassen und Krankenhäuser
in Erfüllung gegangen. Sie bringt uns eine Ver-

billigung um M v. H. des Arzneimittelpreises.
Bin Beispiel erläutert dies: ein Gramm Codein.

phospb. kostet 7,60 Mk., nach den alten Tax*

Bestimmungen würden zehn Gramm 76 Mk.

kosten, sie kosten jetzt nur 60,80 Mk. Interessant

ist die Gegenüberstellung der Preise einer Codein¬

lösung 10:100 von 1914 mit 10,90 Mk. und von

1920 mit 64,35 Mk.

Neu aufgenommen ist die Bestimmung in

Ziffer 10: Für Arzneimittel, welche nach Stück*
zahl oder Flächenmaß eingekauft werden, sowie

Arzneimittel, die nicht in der Preisliste aufgeführt
sind, finden die allgemeinen Bestimmungen sinn¬

gemäße Anwendung.
Auch die Arbeitspreise haben eine in die

Kassenverhältnisse tief eingreifende Veränderung
erlitten, alle ohne Ausnahme, sogar die Dispensa¬
tionsgebühr, sind. verdoppelt. Der Teuerungs¬
zuschlag wurde schon im Oktober 1919 verdoppelt
Jedes nach der Arzneitaxe zu berechnende
Medikament verteuert sich um volle 70 Pf. schon

im voraus. An und für sich hat es gar keinen

Zweck, gegen die Erhöhung der Arbeitspreise
los/uwettern. Alle Löhne, Geholter mußten

infoige der Wucherpreise in die Hohe gehen; sie

sind trotzdem noch ungenügend. Kein Wunder,
daß auch die Arbeitspreise für Medikamente eine

Erböhung erfahren haben. Diese allerdings un¬

willkommene Verteuerung müssen wir vom wirt¬
schaftlichen Standpunkt aus gutheißen.

Die Gefäßpreise sind, nachdem sie schon im

Dezember 1919 eine Verteuerung erlitten hatten,
ebenfalls in die Höhe gegangen. Außerdem

haben die GefäCpreise bei Gläsern drei und bei

Krücken eine Abstufung mehr erhalten. Die

üasaen interessiert haupifläcülich, daii bei .Wieder»
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holungen einer Arznei für wieder verwendbare

Schachteln und Pulverkästchen vom Apotheker
der vo le Preis abzurechnen ist. Dagegen werden

bei Wiederholung von flüssigen Arzneien und

Salben für zurückgebrachte Gefäße bis zu einem

Inhalte von 100 Gramm je 10, für größere je
20 Pf. gewissermaßen als Reinigungsgebühr, die

rabattabzug^erechtigti*t,in Anrechnung gebracht.
Die Taxpositionen werden somit bei zu wieder¬

holenden flüssigen Arzneien und Salben um eine

vermehrt Zu begrüßen ist das Verbot, Kranken¬

kassen bei Verordnungen von Tees Papp¬
schachteln abzugeben und zu berechnen.

Ziffer 16 bringt insofern den Krankenkassen

eine Benachteiligung, als die Abrundung des

Verkaufspreises der Arznei auch bei über 1 Ifk;

nach oben stattfinden muß. In den früheren

Taxen wurde bei 1 Mk. nach unten abgerundet
Da die meisten Arzneimittel durch die Ver¬

teuerung aber über 1 Mk. kosten, erleiden die

Kassen durch diese Ziffer einen großen Schaden,

Auch die Nachttaxe ist von 50 Pf. auf 1 Mk.

gestiegen sie darf sogar bei Spezialitäten in

Anrechnung gebracht werden.

Ganz besonders widrig ist der Abschnitt

über Spezialitäten (Ziffer 21). Die Kassen werden

durch diese materiell geschädigt, denn die pro¬

zentualen Aufschläge auf die Einkaufspreise sind

ganz bedeutende geworden. Die Krankenkassen

müssen auf die erhöhten Einkaufspreise durch¬

schnittlich 10 bis 16 v. H. mehr bezahlen. Die

neue Fassung der Ziffer 21 ist der alten gegen¬

über deutlicher geworden. Man kennt jetzt nicht

mehr „fabrikmäßig hergestellte Zubereitungen,
die nur in fertiger Aufmachung in den Handel

kommen", sondern „Arzneimittel oder Arzneien

in abgabefertiger Packung, die aus dem Handel

belogen un 1 in diesem abgegeben werden4*.

Der neue Zusatz: „Sind derartige Arznei¬

mittel oder Arzneien in größeren Mengen ver¬

ordnet, als die größte zur Abgabe an das Publikum

bestimmte abgefertigte Packung enthält, so ist

für den die abgabefertige Packung überschießenden
Teil das Doppelte seines Einkaufspreises an-

zun chnen,4* trägt wesentlich zur Verminderung
von Tax^treitigkeiten bei und besagt, daß auf

die der Originalpackung gleichkommende Menge
derjenige Zuschlag erfolgen muß, der iin ersten

Absatz für den betreffenden Einkaufspreis vor¬

gesehen ist. Beträgt z. B. bei einer Verordnung
von 15 Gramm irgendeines Mittels der Einkaufs*

preis der größten vorhandenen 10 Gramm-

Packung 3 Mk., so sind auf diese 60 v. H. und

auf de überschießenden 5 Gramm 100 v. EL zu

schlagen. 15 Gramm würden demnach kosten

4,80 und 3,20 gleich 8 Mk. Teuerungszuschlag,
Dispensation und Berechnung des Gefäßes fallen

fort, weil die neue Bestimmung nichts davon

enthält. Der Preis ist gewissermaßen als Hand¬

verkaufspreis anzusprechen.
Der letzte Zusatz der Ziffer 21: „Werden

derartige Arzneimittel o ier Arzneien vom

Apotheker in größeren Mengen als in den für

die Abgabe an das Publikum bestimmten fertigen
Packungen enthalten sind, eingekauft und in

kleinere Packungen gebracht, so darf der Ab¬

gabepreis dieser Packungen nicht höher sein, als

der der entsprechend großen im Großhandel

käuflichen abgabefertigen Packungen41 ist ein Akt

der Gerechtigkeit. Würde nämlich in solchen

Fällen nach den allgemeinen Taxbestimmungen
verfahren, so kämen sehr oft bedeutend höhere

Preise, als die preise der at'gabefertigen
Packungen betragen, iieraus. Die*e höheres

Preise würden eben durch die doppelt erhöhte

Dispensationsgebühr und den doppelt erhöhten

Teuerungszuschlag um 70 Pf. erreicht. Es wäre

ja ein Unding, für eine geringere Menge mehr

zu zahlen als für eine größere.
In der alten Arzneitaxe lautete der letzte

Absatz dahingehend, daß bei Spezialitäten im

Anbruch außer des Doppelten des Einkaufspreises
der verbrauchten Menge noch die Dispensations¬
gebühr und der Preis des dazu etwa erforder¬

lichen Gefäßes in Anrechnung gebracht werden

durfte. Durch diese rezepturmäßige Berechnung
wurde der Taxpreis rabattabzugsberechtigt ge¬
macht In der neuen Taxe fehlt diese Bestimmung,
die angebrochene Spezialität wird gewissermaßen
wie ein Handverkaufsartikel behandelt Man kann

von ihm Rabatt nicht abziehen, auch dann nicht,
wenn die Dispensationsgebühr. im Falle ärztlicher

Anweisung aes Zusatzes einer handschriftlichen

Gebrauchsanweisung, angerechnet werden muß.

Der vorletzte wie der drittletzte Absatz der

Ziffer 21 entbehren dieses Zusatzes. Beide

Absätze würden ja ebenfalls durch die erhöhte

Dispensationsgebühr und den erhöhten Teuerungs¬
zuschlag übermäßig verteuert Selbst nach Abzug
des Rabatts würden die geringeren Mengen den

Kassen teuerer als die Originalpackungen zu

stehen kommen.

Die Erhöhung der Spirituspreise und des

Zuckers hatte auch eine Erhöhung der homöo¬

pathischen Arzneien zur Folge.
Die Arzneimittelpreisliste ist um volle

36 Seiten umfangreicher geworden. Es sind auch

viele neue Mittel hinzugekommen. Neu ein¬

geführt wurden Gelatinekapseln. Reagentien und

Tabletten. Die Ergänzungstaxe ist dadurch für

die Zukunft ganz überflüssig geworden.
Es fällt auf den ersten B ick das Fehlen der

Preise für die Gewichtsstufen von 200 und

500 Gramm auf. Ziffer 7 gibt die Art der

Ermittelung dieser Preise an. Der Preis für

200 Gramm soll das 1% fache des 100 Gramm¬

preises, der Piets für 50Q Gramm das Doppelte
des 200 Grammpreises betragen. An der Hand

der auf Seite 163 stehenden, gänzlich unzuläng¬
lichen Tafel zur Berechnung für 200 und 500 Gramm

soll der Apotheker sich die Preise abschreiben.

Dieser Schlüssel, oder richtiger bezeichnet

Faulenzer, ist aber ganz unvollkommen, denn er

reicht nur bis 10 Mk. Zum Überfluß sind noch

10 Lücken und eine halbe Druckseite unbenutzt

vorhanden. Da die Ermittelung des 500 Gramm¬

preises eine sehr leichte ist, wäre es vorteilhafter

gewesen, wenn man die 500 Grammrubrik aus¬

gelassen und an deren Stelle 200 Gramm¬

preise eingesetzt hätt«\ Die Arzneitaxpreise bis

zu 15 Mk. hätten noch Platz finden können. Man

hat hier tatsächlich auf die Apotheker keine

Rücksicht genommen. Die Taxationen finden ge¬

wöhnlich im Geschäftsdrange oder .nach erfolgter
Abrackerung statt. Daß dabei sehr leicht Fehler

entstehen, ist klar. Kein Assistent studiert die

Arzneitaxe so gründlich durch, daß er in allen

Taxangelegenheiten sicheren Bescheid weiß. Die

Frage eines über die kurze Ausführung des

Faulenzers entrüsteten Apothekers: Wie soll

ich nun 200 Gramm von Bismut subnitricum,

dessen 100 Grammpreis 53,20 Mk. beträgt, be

rechnen, läßt schon den Schluß zu, daß es noch

eine größere Anzahl von Apothekern geben wird,

die sich bei der Ermittelung von 200 Gramm-

preisen nicht zu helfen wissen. Deshalb ist es

angebracht, aus diesemStückwerkein vollendeteres

jm machen,
....

...
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Auffallend ist, daß bei einer Anzahl von

Mitteln die Preise kleinerer Gewichtsmengen
fehlen, z. B. der 1 Grammpreis von Camphora
tx it. 10 Gramm kosten 1,45 Mk. Hier muß

mangels einer Bestimmung über Teilung durch

acht für kleinere Mengen als in der Taxe an¬

gegebene Mengen, die Teilung durch zehn erfolgen.
Wenn z. B. nur 3 Gramm verordnet sind, so

kostet demnach 1 Gramm 14,5, demnach 3 Gramm

43,5 gleich 44 Pf. Hierbei entwickelte bei einem

Gespräch ein Apotheker die Ansicht, daß 14,5 Pf.

schon im voraus auf 15 Pf. abgerundet werden

müssen. Der Hinweis auf Ziffer 16, wonach erst

nach dem Zusammenzählen der einzelnen Preise

und Vergütungen die Abrundung nach oben statt¬

zufinden hat, belehrte ihn eines Besseren. Die

Zehnteilung ist für die Kassen vorteilhafter, die

Achtelteilung aber für die Apotheker. Sie ist

aber im Geschäftsdränge umso umständlicher und

zeitraubender.
Aus den beiden verschiedenen Ansichten

zweier Apotheker ersieht man, daß die neuen

Bestimmungen nicht sinngemäß ausgelegt werden

nen. Am Fuße der Seite 9 hat man durch

ein Beispiel sich deutlicher ausgedrückt. Warum

lügt man denn zur Vermeidung irrtümlicher An¬

sichten nicht noch '/* Dutzend mehr hinzu? Es

würde damit den Ausklügeleien gewisserApotheker
nach erhöhten Taxpreisen ohne Begründung durch

gesetzliche Unterlagen ein Riegel vorgeschoben.
Der Taxkommission müßte selbst daran gelegen
sein, doppeldeutige Auslegungen der Tax-

bestimraungen zu verhindern.
Auf die Spirituspreise sind die durch das

Branntweinmonopol bedingten Zuschläge gelegt
worden. Der Verstand steht einem beim Anblick

des Preises, für 100 Gramm 5,70 Mk. (1914 nur

75 Pf.), still.

Ein Rückblick auf diese Besprechung sagt
uns, daß die Krankenkassen und Krankenanstalten

durch die neue Taxe wesentliche Vergünstigungen
nicht erfahren haben. In Aussicht steht aber,
daß die Arzneien in Zukunft noch teuerer werden.

Das jetzt den Kassen Gebotene ist nur ein Vor¬

spiel zu dem, was die Arzneitaxe 1921 bringen
wird, die auf jeden Fall eine Umwälzung der

Berechnung der nicht in den Apotheken her¬

gestellten, sowie der in den Apotheken her¬

gestellten Arzneimittel, sogenannter galenischer
Präparate, zugunsten der Apotheken, den Kranken¬

kassen bescheren wird.

Auf jeden Fall verursachen schon jetzt die

teueren Arzneipreise dem Privatmann wie den

Krankenkassen gewaltige Schmerzen. Der mit

den Arzneimarktverhältnissen nicht vertraute

Privatmann wird, wenn er 1913 für Jodkalium¬

tropfen 20:20 2,60 Mk. bezahlt hat und 1920

19,60 Mk. ausgibt, den Apotheker für einen Be¬

trüger halten und sich überlegen, ob er diese

Arznei noch weiter beziehen soll. Auf der anderen

Seite wird man versuchen, Mitglied einer Kasse

zu werden, damit diese die Kosten trägt
Die Krankenkassenverbände haben sich schon

seit Jahren über die Selbstabgabe von Arzneien

besprochen, die Konzessionierung von Kranken¬

kassen erwogen, für Sozialisiei ung der Apotheken
sich ausgesprochen, und die Überweisung der

Fabrikation verschiedener Präparate an die Groß¬

einkaufsgesel lschaft deutscher Konsumvereine

gutgeheißen. Aber mit Worten ist angesichts der

überwältigenden Verhältnisse nicht mehr gedient.
Es muß nunmehr zu Taten geschritten werden.

••

Vorschläge zur Änderung der Reichsversicherungsordnung
Von Frit« Mulack, stellv. Geschäftsführer der OKK. für das Maurergewerbe zu Berlin.

Bei der bevorstehenden Reform der Reichs¬

versicherungsordnung erscheinen die Abgeord¬
neten im verfassunggebenden Parlament ver¬

pflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß die Vor¬

schriften, die eine offenbare Härte für die Ver¬

sierten bedeuten, beseitigt werden. Zu diesen

Vorschriften gehört vor allem der Absatz IV des

397, wonach die Satzung bestimmen kann, daß

die Beiträge stets für volle Wochen erhoben und

zurückgezahlt werden. Von dieser Befugnis haben
nicht wenige Kassen Gebrauch gemacht, und zwar

vornehmlich um deswillen, weil ihnen durch die

Erhebung der Beiträge für volle Wochen die

Hechnungs- und Kassenführung wesentlich er¬

leichtert und vereinfacht wird. In der Praxis

führt diese Art der Beitragserhebung dazu, daß

Versicherte, die im Laufe der Woche die Arbeits¬
stelle und mit ihr auch die Krankenkasse wechseln,
u häufig vorkommt, an jede der beiden Kassen

den vollen Wochenbeitrag entrichten müssen,
-nn beide Kassen eine dem § 397 Abs. IV ent¬

sprechende Bestimmung in die Satzung auf¬

genommen haben. Daß in solchen Fällen die Ver¬

sicherten zur doppelten Beitragsleistung ver¬

pflichtet sind, unterliegt im Hinblick auf die

^assung der erwähnten Vorschrift gar keinem

Zweifel und wird auch, soweit ersichtlich, von

der Rechtsprechung allgemein angenommen. Es
it auch im zweiten Buche der Reichsversiche¬

rungsordnung eine den §§ 1426, 1290 a. a. O. ent¬

sprechende Gesetzesbestimmung, die eine Doppel¬
zahlung für die gleiche Woche ausschließt. Im

Interesse der Versicherten ist dringend zu

wünschen, daß die Härte der doppelten Beitrags¬
zahlung beseitigt wird. Es ist auch nicht ein¬

zusehen, warum die Versicherten in der Kranken¬

versicherung für eine Zeit, für die sie bereits

ihrer Beitragspflicht bei einer Kasse genügt haben,
nochmals zur gleichen oder noch höheren Bei¬

tragsleistung bei einer zweiten Kasse heran¬

gezogen werden dürfen. Das führt heute, wo die

Kassen allgemein mindestens 6 v. H. des Grund¬

lohns an Beitrag erheben für den davon be¬

troffenen Versicherten zu dem recht unangenehmen
Ergebnis, daß er unter Umständen mehrere Male

im Jahre in einer Woche 2 X 2,40 Mk. = 4,b0 Mk.

an Kassenbeitrag zu zahlen verpflichtet ist. Handelt

es sich obendrein noch um ein Ersatzkassenmitglied,
so hat es außerdem noch den Wochenbeitrag an

die Ersatzkasse zu entrichten. Das ist in der

Tat eine Unbilligkeit sondergleichen! Da mithin

die erwähnte Vorschrift, die es den Kassen ge¬

stattet, unterschiedslos für jede Woche den vollen

Beitrag zu erheben, in der Praxis zu außerordent¬

lichen Härten führt, die durch keinen stichhaltigen
Grund gerechtfertigt erscheinen, so muß dafür

gesorgt werden, daß der Abs. IV des § 397 ge¬
strichen wird. Dadurch werden nicht nur die aus

solchen Anlässen entstehenden Streitsachen aus

der Welt geschafft, sondern den Versicherten, die

das Gesetz nicht näher kennen, wird auch das

bittere Gefühl erspart, daß ihnen Unrecht ge¬

schieht, wenn sie mit der Klage von „Rechts

wegen* abgewiesen werden.
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Eine weitere Vorschi ift, die der Abänderung

bedürftig erscheint, enthält der Satz 2 des § 206

Nach Satz 1 dieses Paragraphen kann die Satzung

bestimmen, daß der Anspruch auf Mehrleistungen
der Kasse erst nach einer Wartezeit von höchstens

sechs Monaten nach dem Beitritt entsteht Satz 2

besagt, daß eine solche Bestimmung nicht gilt für

Mitglieder, die binnen der letzten zwölf Monate

bereits für mindestens sechs Monate Anspruch auf

Mehrleistungen einer Krankenkasse oder einer

knappschaftlichen Krankenkasse gehabt haben.

Diese Vorschrift, die neu in die Reichsversiche¬

rungsordnung aufgenommen worden ist, soll nach

der Begründung zur Reicbsversicherungsordnung
die Härte beseitigen, die damit verbunden ist,

wenn Mitglieder einer Kasse, die sich deren Mehr¬

leistungen durch lange Beitragszahlungen er¬

worben haben, zu einer anderen Kasse mit Ka¬

renzzeit übertreten. Wenn auch zuzugeben ist,
daß die Vorschrift des Satzes 2 gegenüber dem

Rechte des Krankenversicherungsgesetzes einen

Fortschritt darstellt, so muß andererseits doch

gesagt werden, daß sie nur für einen verhältnis¬

mäßig kleinen Teil von Versicherten Bedeutung
hat. Auf diese Vorschrift können sich eben nur

solche Versicherte berufen, die längere Zeit bei

einer Kasse versichert gewesen sind, während sie

auf Tausende von Versicherten, die zwar auch

fast ununterbrochen in versicherungspflichtiger
Beschäftigung stehen, aber infolge der Eigenart
ihres Berufs häufig die Arbeitsstelle und mit ihr

auch die Kasse wechseln müssen, nur selten An¬

wendung findet Gerade die großstädtischen Bau¬

arbeiter, die in ihrer Mehrheit fünf oder noch

mehr Kassen im Jahre angehören, führen bittere

Klage darüber, daß sie so selten Anspruch auf

Mehrleistungen bei einer Kasse erlangen können,
was aber im Hinblick auf ihre, von geringen
Unterbrechungen abgesehen, andauernde Kassen¬

zugehörigkeit nicht recht und billig sei. So

kommt es denn, daß vielen baugewerblichen Ar¬

beitern, die bei einer Kasse erkranken, bei der

sie die für den Anspruch auf Mehrleistungen vor¬

gesehene Wartezeit noch nicht erfüllt haben, die

Mehrleistungen versagt werden müssen, weil der

Beweis nicht geführt werden kann, daß die Vor¬

aussetzungen des § 208 Satz 2 gegeben sind.

Dieser Ubelstand, der dringend der Abhilfe be¬

darf, läßt sich auch durch die Zentralisation der

Kassen nur zum Teil beseitigen. In dieser Be¬

ziehung muß tiefer geschürft und durch Gesetz

bestimmt werden, daß auf die Wartezeit für die

Mehrleistungen der Kassen auch solche Zeiten

anzurechnen sind, die der Versicherte in den dem

Versicherungsfall vorangegangenen zwölf Monaten

bei anderen Kassen (§ 225 RVO.) versichert ge¬
wesen ist. Dabei kann, um nicht zu weitgehend
zu erscheinen, eine Mitgliedschaft auf Grund des

§ 311 a a. O. ganz außer Betracht bleiben. Durch

eine derartige Regelung dieser Frajje gelangt
man meines Erachtens zu einem tW alle Ver¬

sicherten befriedigenden Ergebnis.

Weiter erscheint es dringend geboten, im § 345,
der von den allgemeinen Aufgaben des Ausschusses

handelt, Bestimmung über die Wahl des Ausschuß¬

vorsitzenden und der ihm zustehenden Rechte zu

treffen. Ihm, von dessen Person im Gesetz nir¬

gends die Rede ist, der aber gleichwohl vor¬

handen sein muß, müssen in Anbetracht seines

immerhin wichtigen Amtes, größere weitergehende

Befugnisse eingeräumt werden, als ihm bisher

nach der Kassensatzung zustehen. Da der Aus¬

schußvorsitzende sozusagen der Kopf des Aus¬

schusses ist, so muß er, unter dessen Leitung
bedeutungsvolle Beschlüsse für die Kasse und

deren Mitglieder gefaßt werden, das Recht ver¬

liehen bekommen, sich laufend über die gesamte

Tätigkeit des Kassenvorstandes zu informieren

Niemand kann eine Sache richtig und gut zum

Vortrag bringen oder eine Frage sachgemäß be¬

handeln, von der er nur oberflächlich oder gar

nur einseitig unterrichtet ist — auch der Aus-

schußvorsitzende kann es nicht Er kann, wie

die Dinge liegen, nur dann seines Amtes richtig
walten, wenn ihm das Gesetz das Recht gibt, an

allen Kassenvorstandssitzungen teilzunehmen, und

zwar, was eigentlich selbstverständlich ist, mit be¬

ratender Stimme. Dem Ausschußvorsitzenden in den

Vostandssitzungen nur die Rolle eines Zuhörers

oder Statisten zuzuweisen, wäre verfehlt und

zweckwidrig. Wenn so die Rechte des Ausschuß¬

vorsitzenden geregelt werden, dann wird er sich

nicht nur aus eigener Anschauung ein Bild von

der vielgestaltigen Tätigkeit des Kassenvorstandes

machen können und außerdem den erforderlichen

Einblick in die Geschäftsführung der Kasse be¬

kommen, sondern er wird auch in der Lage sein,

sich soviel sozialpolitische Kenntnisse anzueignen,
als er zur sachgemäßen Ausübung seines Amtes

notwendig hat Je mehr Kenntnisse dieser Art

der Ausschußvorsitzende aber hat, um so ersprieß¬
licher wird die Tätigkeit des Ausschusses für die

Kasse sein. Weiter ist zu fordern, daß der Aus¬

schußvorsitzende die Befugnis erhält, die Aus¬

schuftsitzungen einzuberufen und die Gegenstände
der Verhandlungen selbst zu bestimmen. Heute

steht dieses Recht nur dem Vorstandsvorsitzenden

allein zu.

Nach den geltenden Satzungsbestimmungen
(im Gesetz steht davon nichts) hat der Aus¬

schußVorsitzende eigentlich nur das Recht, die

Ausschußsitzungen zu leiten und für die Auf¬

rechterhaltung der Ruhe und Ordnung im Sitzungs
räume zu sorgen. Das ist im Hinblick auf die

Aufgaben, die das Gesetz dem Ausschusse zu¬

weist, ein ganz unhaltbarer Zustand, der zur Folge

hat, daß der Ausschußvorsitzende, der doch wohl

von Rechts wegen die höchste Person in der Kasse

sein soll, eine untergeordnete Rolle spielen muß,

die der Bedeutung seines Amtes keinesfalls ent¬

spricht Erwägungen rein praktischer Natur lassen

es daher dringend angezeigt erscheinen, daß dieser

zweckwidrige Zustand bei der Reform der Sozial¬

versicherung beseitigt wird.

Verwaltung.
Verordnung Ober aushilfsweise

keit von Trägern und Behörden

Versicherung vom 16. Februar 1920.

Reichsanzeiger und Preußischer St

vom 19. Februar 1920, abends )
Auf Grund des Gesetzes über

fachte Form der Gesetzgebung für

der Übergangswirtschaft vom 17. April 1919

Zuständig-
der Reichs-

(Deutscher
aatsanzeiger

eine verein-

die Zwecke

(Reichs-Gesetzbl. S. 394) wird von der Reichs

regierung mit Zustimmung des Reichsrats und des

von der verfassunggebenden Deutschen National¬

versammlung gewählten Ausschusses folgendes
verordnet:

§ 1. Die Landesversicherungsanstalt Brande

bürg ist befugt und auf Anweisung des Reichs¬

versicherungsamts verpflichtet, die Geschäfte der
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Landesversicherungsanstalt Posen insoweit vor¬

läufig wahrzunehmen, als dies zur Ordnung der

Versicherungsverhältnisse von Personen, die

außerhalb der nach dem Friedensvertrag abzu¬

tretenden Teile des Reichsgebiets wohnen, er¬

forderlich ist.

Das gleiche gilt für die Brandenburgische

landwirtschaftlicheBerufsgenossenschaftbezüglich

der Posenschen landwirtschaftlichen Berufs¬

genossenschaft
Beitragsmarken der Landesversicherungs¬

anstalt Posen dürfen nicht mehr verwendet

werden. Der Reichsarbeitsminister bestimmt das

Nähere, insbesondere, welche Marken an Stelle

der in dem vorstehenden Satze bezeichneten zu

verwenden sind.

Entsprechende Anordnungen kann der Reichs¬

arbeitsminister im Falle des Bedürfnisses auch

für andere Teile des Reichsgebiets erlassen.

§ 2. Die Landesversicherungsanstalt Baden

ist befugt und auf Anweisung des Reichsver¬

sicherungsamts verpflichtet, Geschäfte, die nach

dem bisherigen Rechte von der Landesversiche¬

rungsanstalt Elsaß-Lothringen zu besorgen sein

würden, insoweit vorläufig wahrzunehmen, als dies

zur Ordnung der Versicherungsverhältnisse von

Personen, die außerhalb der nach dem Friedens¬

vertrag abzutretenden Teile des Reichsgebiets
wohnen, erforderlich ist

Soweit bei Personen der im Absatz 1 ge«

nannten Art das Eingreifen einer Berufsgenossen¬
schaft in Frage kommt, deren Bezirk sich auf

Elsaß Lothringen beschränkt, ist das Reichs¬

versicherungsamt im Falle des Bedürfnisses befugt,

eine Berufsgenossenschaft außerhalb Elsaß-Loth¬

ringens mit der Erledigung der Angelegenheit
zu beauftragen.

§ 3. Die durch die Geschäftsführung gemäß

1, 2 dieser Verordnung entstehenden Kosten

und sonstigen Ausgaben sind zum Zwecke späterer
Abrechnung besonders zu verbuchen. In den

Zahlungsanweisungen an die Postbehörden ist

zwecks besonderer Buchung zum Ausdruck zu

bringen, daß sie für den vertretenen Versicherungs¬

träger erfolgen. Das Reichsversicherungsamt
kann hierüber Näheres bestimmen.

§ 4. Die Vorstände von Berufsgenossen¬
schaften, deren Bezirke durch Gebietsabtretungen
berührt werden, sind befugt, die Aufgaben von

Sektionsvorständen, welche in den der Abtretung

ausgesetzten Teilen des Reichsgebiets ihren Sitz

haben, mit Genehmigung des Reichsversicherungs¬
amts vorläufig einem anderen Sektionsvorstande

in übertragen, soweit dies zur Ordr jig der Ver¬

sicherungsverhältnisse von Personen, die außer¬

halb der bezeichneten Gebietsteile wohnen, er¬

forderlich ist.

§ 5. Personen, die außerhalb der nach dem

Friedensvertrag abzutretenden Teile des Reichs¬

gebiets wohnen, können Ansprüche aus der

Krankenversicherung, die ihnen gegen eine

Krankenkasse innerhalb jener Gebietsteile zu¬

stehen und nicht auf die Zeit vor dem 1. Juli

191 * entfallen, gegen die allgemeine Ortskranken¬

kasse ihres jetzigen Wohnorts geltend machen.

Besteht dort für Versicherte ihrer Art eine be¬

sondere Ortskrankenkasse, eine Landkrankenkasse

er eine knappschaftliche Krankenkasse, so hat

diese Leistungen zu gewähren. Das Reichs¬

versicherungsamt kann bestimmen, wieweit statt

des Nachweises des Anspruchs seine Glaubhaft¬

machung genügt.
Der Antrag des Berechtigten ersetzt das

Erfordern der verpflichteten Kasse naob §219 RVO.

Soweit Erstattung nach § 222 RVO. nicht zu

erreichen ist, bleibt der Erlaß anderer Vor¬

schriften über die Erstattungspflicht vorbehalten.

Werden die Mittel einer allgemeinen Orts¬

krankenkasse oder einer Landkrankenkasse durch

diese vorläufige Verpflichtung übermäßig in

Anspruch genommen, so hat ihr auf Erfordern

des Oberversicherungsamts der Gemeindeverband

den nötigen Vorschuß zu leisten. Die oberste

Verwaltungsbehörde kann hierüber Näheres be¬

stimmen*

§ 6. Sind Personen, die zur freiwilligen oder

zur Weiterversicherung (§§ 176, 313 RVO.) bei

einer Krankenkasse befugt waren, infolge der

Ausführung des Friedensvertrags oder der Ver¬

hältnisse in den der Abtretung ausgesetzten
Teilen des Reichsgebiets an der Ausübung dieser

Befugnis verhindert und auch nicht anderweit

wieder in die Versicherung eingetreten, so können

sie innerhalb einer Frist von zwei Monaten seit

der Verkündung dieser Verordnung oder seit

dem späteren Eintritt der Behinderung die Zu¬

lassung zur freiwilligen oder zur Weiter¬

versicherung bei der Ortskrankenkasse ihres

neuen Wohnorts nachsuchen. Waren sie bisher

bei einer Landkrankenkasse versichert oder zur

Versicherung berechtigt, so tritt an die Stelle

der Ortskrankenkasse die Landkrankenkasse ihres

neuen Wohnorts.

§ 310 RVO. gilt entsprechend.
Soweit Personen der im Absatz 1 genannten

Art bereits vor dem Inkrafttreten dieser Ver¬

ordnung zur freiwilligen oder zur Weiter¬

versicherung bei einer deutschen Krankenkasse

zugelassen worden sind, behält es dabei sein

Bewenden.

§ 7. Das Reichsversicherungsamt wird er¬

mächtigt, für Angelegenheiten der Arbeiter-

Versicherung das örtlich zuständige Versicherungs-
amt oder Oberversicherungsamt zu bestimmen,

soweit die Ausführung des Friedensvertrags oder

die Verhältnisse in den der Abtretung ausgesetzten
Teilen des Reichsgebiets dies erforderlich machen.

§ 8. Diese Verordnung tritt mit dem Tage
der Verkündung in Kraft. Der Reichsarbeits-

minister bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬

krafttretens.

Unzulängliche Geschäftsführung bei Land¬

krankenkassen. Von einem Angestellten einer

Landkrankenkasse wird uns geschrieben:

Die ordentliche und sachgemäße Bedienung
der Versicherten der Landkrankenkassen leidet

außerordentlich Not bei deren Zahlstellen. Die

Geschäfte werden meistens im Nebenberufe er¬

ledigt. Es kann den Zahlstellenverwaltern, die

oft außerordentlich von ihren Hauptgeschäften
beansprucht werden, schließlich auch nicht zu¬

gemutet werden, sich die erforderlichen Kennt¬

nisse anzueignen. Dazu wäre ein immerwährendes

Verfolgen der Rechtsprechung durch intensive

Lektüre der Fachliteratur notwendig und außer¬

dem ein inniges Eingehen auf den gesamten
Geschäftsbetrieb der Hauptverwaltung. Hierzu

fehlt aber die Zeit und oft auch die Lust, weil

die Gegenleistung in der Bezahlung nicht dem¬

entsprechend ist Den Schaden haben einesteils

die Versicherten zu tragen, die oftmals um ihre

begründeten Ansprüche kommen, weil die ent¬

sprechende Belehrung fehlt; aber auch die

Kassen selbst haben infolge der Ungeschultheit
der nebenamtlichen Helfer eine Unmenge Zeit

im Verkehr mit den Zahlstellen aufzuwenden, so
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daß neben anderen Schädigungen auch die Kassen

zu den Leiitragenden gehören.
Ein Forischritt würde die Zusammenlegung

von mehreren kleinen Orten zu einer Zahlstelle

(Bezirkszahlstelle) sein. Hier könnte ein Zahl¬

stellenverwalter hauptamtlich angestellt werden,
der an bestimmten Tagen in den einzelnen Orten

seine Sprechstunden abhält Ein Lokal wird sich

auf den Rathäusern (Wachtlokal) immer finden

lassen. Wo derartige Einrichtungen getroffen
wurden, hat sich ihre Durchführung bewährt. Im

Zeitalter des Postscheckverkehrs dürfte die Ein¬

richtung derartig zentralisierter Zahlstellen keine

Schwierigkeiten mehr machen.

Bei den größeren Zahlstellen sollten die

Verwalter unbedingt im Hauptberufe angestellt
und dementsprechend besoldet werden. Der Tarif

für die Ortskrankenkassen erkennt z. B. eine

solche Notwendigkeit bei einer Mitgliederanzahl
von 700 an. Wo die Geschäfte der Invaliden¬

versicherung mit zu besorgen sind, dürfte sich

diese Notwendigkeit sogar schon bei einer Mit-

pliederzahl von 500 ergeben.

Das Betriebsrätegesetz und die Träger der

Reidisversicherung. Es sind bei den verschiedenen

Versicherungsträgern Zweifel darüber aufgetaucht,
ob auch für diese Betriebe das Betriebsrätegesetz
praktische Anwendung findet, Veranlassung hierzu

gibt der § 13 des Betriebsrätegesetzes.
Diese Zweifel sind jedoch nicht berechtigt.

§ 13 bezieht sich lediglich auf die Bsamttn der

Versicherungsträger und nicht auch auf die An¬

gestellten. Was unter dem Begriff „Beamten" zu

verstehen ist, erläutert Dr. Georg Flatow in seinem

Kommentar zum Betriebsrätegesetz in Anmerkung 3

zu § 10. Er sagt:

„öffentliche* Beamte bezeichnet den Gegen¬
satz zu den fälschlich als Beamte bezeichneten

Privatangestellten (Bankbeamte usw.). Die

Beamten sind mit Rücksicht auf die Verschieden¬

heiten des einzelstaatl.chen Beamtenrechtes und

auf die Eigenart ihres Anstellungsverhältnisses
nicht dem Betriebsrätegesetz unterstellt Ein

Gesetz über Beamtenräte ist in Vorbereitung.
Im Verordnungswege sind bereits in vielen

Ländern des Reiches Beamtenvertretungen ge¬

schaffen; so in Preußen durch Verordnung vom
24. März 1919. Für ein Zusammenarbeiten von

Betriebsrat und Beamtenrat ist durch § 66

Vorsorge getroffen. — Ob jemand Beamter ist,
bestimmt sich nach den für Beine dienstliche

Stellung maßgebenden gesetzlichenVerwaltungs¬
vorschriften.

Beeidigung oder sonstige Verpflichtung sind

nicht ausschlaggebend für die Beamteneigen¬
schaft, die auch von der Art der Tätigkeit
unabhängig ist.44

Demnach fallen nur die Beamten unter die

Ausnahmebestimmungen, denen die Br nteneigen-
schaft in diesem Sinne zukommt bzw. übertragen
ist. Das trifft z. B. zu auf Krankenkassenangesteflte,
bei denen § 359 RVO. Anwendung gefunden hat,
ajf die A» gestellten in der Unfallversicherung,
wo das Reich, ein Bundesstaat oder Gemeinde¬

verband usw. die Versicherungsträger sind und

auf die Augestellten der AngestelltenVersicherung,
soweit ihre Anstellungsverhältnisse gemäß § 102

AVG. Regelung gefunden haben. Die Beamten

der Landesversicherungsanstalten sind gemäß
§ 1348 RVO Beamte im Sinne des Betriebsräte¬

gesetzes.
Die Reichsregierung kann durch Verordnung

bestimmen, daß bestimme Beamte als Angestellte
im Sinne des Betriebsrätegesetzes zu gelten haben.

Die Wirkungen einer solchen Verordnung ver¬

anschaulicht folgendes Beispiel:
Bei einer Krankenkasse, wo 20 Angestellte

und zwei Beamte vorhanden sind, können die

Beamten an der Wahl zum Betriebsrat niclv

teilnehmen, ihr* Interessen werden auch durch

denselben nicht vertreten. Werden sie den

Angestellten zugezählt, dann wählen die Beamten

mit und lassen sich auch durch den Betriebsrat

vertreten. An diesem Beispiel läßt sich auch die

Notwendigkeit des § 13 des Betriebsrätegeses
feststellen.

Der Provinzialverband schlesischer Orts

krankenkassen hielt am 1. und 2. Februar in

Breslau eine außerordentliche Mitgliederversammlung
ab, in der insbesondere Stellung zu den Reichs-

tartfen der Kassenärzte und Kassenangestellten ge¬
nommen wurde. Erschienen waren Vertreter aus

40 schlesischen Orten. Über die Jahresversamm

lung des Hauptverbandes deutscher Ortskranken¬

kassen berichtete Herr Geschäftsführer Kirchhof?,
Breslau. Herr Abgeordneter Zimmer, Breslau,
behandelte die Arztfrage. Er führte aus, daß es

dringend notwendig erscheint, die ärztliche Ver¬

sorgung der Kassenmitglieder in andere Bahnen

zu leiten. Das Bestreben der Ärzteschaft, auch

den ganz wenig beschäftigten Kassenärzten hohe

Einkommen zu verschaffen, müsse von den Kassen

abgelehnt werden. Er wies weiter darauf bin,
daß es durch den Tarif, der zwischem dem

Kassenhauptverbande und der Ärzteschaft abge¬
schlossen worden ist, möglich sein wird, Vertrage
abzuschließen. Jedenfalls habe dieser Tarifvertrag
endlich einmal Grundlagen geschaffen, nach denen

sich alle deutsche Krankenkassen richten könnten,
und das sei von außerordentlichem Wert In der

Debatte kam zum Ausdruck, daß die ärztliche

Fürsorge einer durchgreifenden Regelung bedarf

Über die Tarifgemeinschaft zwischen dem Haupt¬
verbande deutscher Ortskrankenkassen und dem

Zentralverbande der Angestellten, welche die

Anstellungsbedingungen in den Krankenkassen

regeln, sprach ehenfalls Herr Zimmer, der den

Tarifvertrag eingehend erläuterte und darauf

hinwies, daß dieser für die Angestellten wesent¬

liche Vorteile mit sich bringe. Die Gauleitung
des Zentralverbandes der Angestellten habe sich

bereits an den Provinzialverband gewandt und

diesen ersucht, auf Grund der Ziffer 8 des Ver¬

trages in bezirkliche Verhandlungen über ander¬

weite Festsetzung der Teuerungszulagen, Ver

setzung von teuren Wirtschaftsgebieten in andere

Ortsklassen, Anrechnung von Dienstalterszulagen

usw. einzutreten. Die Versammlung war grunl
sätzlich damit einverstanden, daß solche V

handlungen stattfinden und beauftragte den V

stand, nach dieser Richtung bin Schritte zu

unternehmen. — Herr Oberapotheker Linnartz,

Breslau, besprach sodann nie Arznei- und H

mittelfrage, die gerade jetzt von außerordcnt

licher Wichtigkeit sei, well die Ausgaben für diese

Mittel bei allen Kassen eine große Erhöhung
erfahren haben. Diese Erhöhung betrage bei

einzelnen Kassen 200 bis 300 v. H. Es sei u. a

dem Gedanken der Selbstabgabe von Verbands¬

stoffen, Artikel zur Krankenpflege und frei-

gegebenen Arzneimittel näherzutreten.

Am zweiten Verhandlungstage wurde das

Gesetz über die Wochenhilfe und Wochenfürsorge

besprochen, über das Herr Geschäftsfül

Kirchhoff, Breslau, eingehend berichtete uni

darauf hinwies, daß dieses Gesetz an wesentlicher.

Mängeln leide, die dazu führen müßten, daß recht

bald eine Abänderung rorgenommen wird.
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Wi. Aus dem Geschäftsbericht der Stein¬

bruchs-Berufsgenossenschaft fflr 1918. Im Jahre

1918 haben noch 4949 Betriebe geruht. Die Zahl der

im Jahre 1918 angemeldeten Unfälle beläuft sich

auf 4326, die der erstmalig entschädigten auf 870,
die Zahl der tödlich verlaufenen Unfälle ist er¬

heblich zurückgegangen; ihre Zahl betrug 121

(1917: 182); sie stellt die bisher niedrigste Zahl

der jährlichen Todesfälle dar. Eine prozentuale
Zunahme gegen das Vorjahr zeigen die Unfälle

bei der Schießarbeit, beim Auf- und Abladen, bei

der Schiffahrt, und die Unfälle, die durch Tiere

verursacht wurden. Viele der an Arbeitsmaschinen

und im Eisenbahnbetrieb vorgekommenen Unfälle

betrafen jugendliche und weibliche Personen. Im

Eisenbahnbetrieb machte sich bei den Jugend¬
lichen als Unfallursache häufig die Neigung zur

Spielerei geltend. Bei den Schießunfällen spielten
immer noch die Unkenntnis der besonderen Ge¬

fährlichkeit der verschiedenen Ersatzsprengstoffe
und die leider nicht ganz zu beseitigende Un¬

sitte, Versager auszubohren, eine wesentliche

Rolle. Im Jahre 1918 wurden 243 Verletzte auf

Kosten der Berufsgenossenschaft in Kranken¬

häusern oder Heilanstalten zur ärztlichen Behand¬

lung untergebracht. Von ihnen wurden 70 vor

und 43 nach Ablauf der 13. Woche als geheilt ent¬

lassen, während 122 eine Rente von durchschnitt¬

lich 28,43 v. H. beziehen. Acht Verletzte starben*

An Unfallentschädigungen wurden im Jahre 1918

im ganzen 3 789 457,70 Mk. gezahlt, darunter Rente n-

zulagen 57 360 Mk. Die Zahl der Rentenempfänger
betrug 15 526; auf den Kopf der Rentenempfänger
entfiel im Durchschnitt eine Entschädigung von

244 Mk. Die Rentenzahlungen an Italiener, die

in ihre Heimat zurückgekehrt sind, ruhen seit

dem 7. Juni 1917 infolge Zahlungsverbots noch

immer. Auch an die Rentenempfänger, die sich

in den vom deutschen Heere geräumten Gebieten

aufhalten, werden keine Renten gezahlt.
Die Verwaltungskosten beliefen sich im ganzen

auf 842029,80 Mk. (735205,10 Mk. 1917), und zwar

an laufenden Verwaltungskosten (Gehälter, Mieten,
Bureaubedürfnisse usw.) 633511,07 Mk. (1917:
547564,52 Mk) und an sonstigen Kosten (Unfall¬
untersuchungen, Berufungs-Rekurskos'en, Unfall¬

verhütung und Überwachung) 124479,86 Mk.

(1917: 103899,14 Mk.).
Die durch Umlage von den zehn Sektionen

der Berufsgenossenschaften aufzubringenden
Kosten beliefen sich auf 4272089,59 Mk. Der

Beitrag auf 1000 Mk. Löhne betrug 30,73 Mk.

Das Vermögen der Berufsgenossenschaft ist

in Wertpapieren (11642050 Mk.), in Hypotheken
(1264038 Mk.) und in Grundbesitz (621633 Mk.)
angelegt.

Rechtsprechung.
Die auswärtige Baustelle einer Baufirma

gilt fflr die dort Beschäftigten als Beschlftl-

gungsort Im Sinne des § 153 Abs« I RVO. (Grund¬
sätzliche Entscheidung des Reichsversicherungs¬
amts vom 22. Dezember 1919, Aktenzeichen II K

7 17 B.)
Gründe: Während des Krieges haben zahl¬

reiche B/er Baugeschäfte im Auftrage der Heeres¬

verwaltung Bauten in Sp. ausgeführt. Hierzu

haben die Firmen Aktiengesellschaft für Bau¬

ausführungen in B
,
A. B., B.sche Baugesellschaft,

H H. und E. As W. gehört. Über die Kassen¬

zugehörigkeit der bei diesen Bauten beschäftigten
Aibeiter ist zwischen der Ortskrankenkasse der

Maurer in Sp. und der Ortskrankenkasse für das

Maurergewerbe in B., an die die Arbeitgeber
Beiträge geleistet haben, Streit entstanden. Auf

Antrag der let^tgenannnten Kasse hat das Ver-

Bicherungtamt der Stadt Sp. durch Vorentschei¬

dung vom 8. März 1916 die Zugehörigkeit der in

Sp. beschäftigten Arbeiter der genannten Firmen

zu der Ortskrankenkasse der Maurer in Sp. mit

Wirkung vom 27. März 1916 ab ausgesprochen.
Hiergegen hat die Ortskrankenkasse für das

Maurergewerbe in B. rechtzeitig Beschwerde ein¬

gelegt. Das Oberversicherungsamt (Beschluß-
karamer) hat die Sache durch Beschluß vom 22. Ja¬

nuar 1917 an das Reichsversicherungsamt gemäß
§ 1799 RVO. zur grundsätzlichen Entscheidung
abgegeben. Es vertritt den Standpunkt, daß eine

außerhalb des Betriebssitzes einer Baufirma von

dieser errichtete Arbeitsstätte, auch wenn es sich

um Arbeiten von längerer Dauer handle, als feste
Arbeitsstätte nicht angesehen werden könne, weil

für die einzelnen Arbeiter keine feste Arbeits¬

stätte sei. Die in Sp. beschäftigten Maurer der

B.'er Baufirmen hätten somit in Beschäftigungs¬
verhältnissen ohne feste Betriebsstätte gestanden;
für ihre Kassenzugehörigkeit sei daher nach § 154

KVO. der Sitz des Betriebes entscheidend.

Es ist davon auszugehen, daß nach dem Willen

des Gesetzgebers, wie er im § 234 RVO. unzwei¬

deutigen Ausdruck gefunden hat, für die Zu¬

ständigkeit der Krankenkassen regelmäßig der

Beschäftigungsort maßgebend ist. Beschäfti¬

gungsort ist aber nach § 153 Abs. 1 RVO. der Ort,
an dem die Beschäftigung tatsächlich stattfindet.

Vorliegend ist also die Ortskrankenkasse der

Maurer in Sp., in deren Bezirk die Baustellen

gelegen sind, zuständig, sofern nicht einer der

Ausnahmefälle zutrifft, in denen nach § 153 Abs.2

bis 4, §§ 154, 155 a. a. 0. an Stelle des tatsäch¬

lichen ein fingierter Beschäftigungsort tritt. Das

ist jedoch zu verneinen. Die Abs. 2 bis 4 des

§ 153 treffen schon deshalb nicht zu, weil sie

sämtlich voraussetzen, daß eine von dem augen¬
blicklichen tatsächlichen Beschäftigungsortn ver¬

schiedene feste Arbeitsstätte (Betriebsdienststätte)
vorhanden ist, an der die Arbeiter sonst tätig
sind (Abs. 2) oder von der aus (Abs. 3) oder außer¬

halb deren (Abs. 4) sie beschäftigt werden. Denn

zunächst steht überhaupt nicht fest, ob die Firmen

an ihrem Betriebssitze eine feste Arbeitsstätte

hatten; sollte es der Fall sein, so würde es sich

vermutlich nur um einen Platz zur Lagerung von

Gerätschaften, Bearbeitung von Brettern oder zu

ähnlichen Zwecken bandeln. Keineswegs würde

es aber die Arbeitsstätte sein, von der aus die

in Sp. tätigen Arbeiter beschäftigt wurden. Denn

auch soweit sie nicht für diese Arbeit in der Um¬

gebung der Baustelle angenommen waren, sondern

zu dem regelmäßigen Arbeiterstamme der Firma

gehörten, würden sie auf der etwaigen Arbeits¬

stätte am Betriebssitze entweder gar nicht od« r

nur im geringen Maße beschäftigt gewesen sein.

Für alle Hoch- und Tiefbaubetriebe tritt natur-

gemäß der Lagerplatz oder die feste sonstige
Arbeitsstätte am Betriebssitze der Firma in den

Hintergrund gegenüber den Plätzen, auf denen

sich inre Bautätigkeit jeweils abspielt. Hier
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entsteht, wenn es sich nicht um Bauarbeiten von

untergeordneter Bedeutung handelt, eine eigene

„Arbeitsstätte4- der ausführenden Firma im Sinne

des § 153 a. a. 0., die dann mit dem Arbeitsort

(vgl. § 153 Abs. 4 a. a. 0.) der Arbeiter zusammen¬

fällt, so daß für deren Kassenzugehörigkeit ihr

tatsächlicher Beschäftigungsort maßgebend ist.

Daß dies auch der Wille des Gesetzgebers ge¬

wesen ist, geht aus der Begründung zur Reichs¬

versicherungsordnung zweifelsfrei hervor, wo es

auf S. 76 heißt: „Nehmen die Arbeiten am fremden

Ort einen solchen Umfang und eine solche Dauer

an, wie beispielsweise bei einer Monate hindurch

währenden Bauausführung, so kann für die Per¬

sonen, welche die Arbeit auszuführen haben, nicht

mehr von einer nur vorübergehenden Beschäfti¬

gung gesprochen werden. Bei der Dauer ihrer

Beschäftigung an einer auswärtigen Arbeitsstätte

solcher Art gewinnen sie zu deren Ort ohnehin

so viele Berührungspunkte, daß ihnen ohne Un¬

billigkeit und ohne allzugroße Unbequemlichkeit
für sie selbst und ihre Arbeitgeber wohl auch

zugemutet werden darf, als Mitglieder bei der

dort örtlich zuständigen Krankenkasse einzutreten.

„Der Entwurf hat demgemäß im § 165 den Aus¬

druck „feste Arbeitsstätte* im beabsichtigten

Gegensatz zu dem Sitz des Betriebes gewählt,
sofern dieser sich an einem anderen Orte be¬

findet. Somit hat der Gesetzgeber in bewußter

Abweichung von der herrschenden Rechtsübung
unter der Geltung des Krankenversicherungs¬

gesetzes bei örtlicher Verschiedenheit von Be¬

triebssitz und tatsächlichem Arbeitsort dem letz¬

teren maßgebende Bedeutung für die Kassen¬

zugehörigkeit der Arbeiter beigelegt, und zwar

sollte das, wie das gewählte Beispiel zeigt, gerade
auch für die Baubetriebe gelten. Freilich wird

die Annahme der Begründung, daß die Arbeiter

bei längerer Dauer der Beschäftigung zu deren

Ort in nähere Beziehung zu treten pflegen, für

großstädtische Verbältnisse nicht allgemein zu¬

treffen, da viele Arbeiter abends nach ihrer ge¬
wöhnlichen Wohnstätte zurückkehren. Indessen

kann dieser Umstand bei der klar zutage tre¬

tenden Absicht des Gesetzgebers nicht von aus-

seh aggebender Bedeutung sein. Da vorliegend
mehrere Monate hindurch währende Bauausfüh¬

rungen in Frage stehen, so kann es keinem

Zweifel unterliegen, daß an ihrem Orte eine „feste
Arbeitsstätte44 im Sinne des § 153 entstanden ist,
die mit dem tatsächlichen Arbeits- bzw. Beschäfti¬

gungsorte der Arbeiter zusammenfällt. Ob dort

ein besonderes Baubureau bestanden 1 at und

welches Maß von Selbständigkeit der örtlichen

Bauleitung eingeräumt worden ist, ist demgegen¬
über unerheblich. Die Arbeiter waren also wäh¬

rend ihrer Tätigkeit in Sp. nicht außerhalb der

festen Arbeitsstätte beschäftigt; das ist aber die

gemeinsame Voraussetzung der Anwendbarkeit

der Abs. 2 und 4 des § 153 a. a. 0. Ebensowenig
trifft § 154 a. a. O., wonach für Beschäftigungs-
verhältni8se ohne feste Betriebsstätte als Be¬

schäftigungsart der Sitz des Betriebes gilt, hier

Platz, da, mochten die Firmen am Betriebssitze

eine feste Betriebsstätte haben oder nicht, sie

jedenfalls für die Arbeiten in Sp. dort eine feste

Arbeitsstätte besaßen, einBeschärtigungsverhältnis
ohne feste Betriebsstätte also nicht vorlag. Es

geht auch nicht an, das Vorliegen einer festen

Betriebs- oder Arbeitsstätte deshalb zu verneinen,
weil sie für einzelne in Frage kommende Arbeiter

keine solche ist. Die Vorschrift des § 154 a. a. O.

bezieht sich nach der Begründung auf Fälle, in

denen wegen der kurzen Dauer und des geringen

Umfanges der verschiedenen Einzeltätigkeiten
übeibaupt keine feste Arbeitsstätte angenommen

werden kann. Da die Einzeltätigkeiten einerseits

von den Arbeitern, andererseits für den Unter¬

nehmer verrichtet werden, so setzt die Vorschrift

voraus, daß sowohl der Arbeiter keinen bestimmten

dauernden Arbeitsort als auch der Unternehmer

keine feste Betriebsstätte hat (vgl. Hahn, Hand¬

buch der Krankenversicherung, Anm. 1 zu § 154).
Endlich treffen auch die Voraussetzungen des

§ 155 a. a. O. nicht zu, da die Firmen keine „Be¬

triebsverwaltungen'4 sind. Zudem geht aus der

Entstehungsgeschichte der Vorschrift hervor, daß

hierbei lediglich an Arbeiter gedacht ist, die unter

stetem Wechsel der Arbeitsstelle dauernd in ver¬

schiedenen Gemeindebezirken beschäftigt werden,
wie dies z. B. in der Wege- und Wasserbau¬

verwaltung häufig vorkommt (vgl. Hanow, Kom¬

mentar zum ersten Buche der Reichsversiche¬

rungsordnung, Ai>m. 1 zu § 155 RVO.). Es muß

also, da die Ausnahmevorschriften in § 153 Abs. 2

bis 4, §§ 154 bis 155 sämtlich versagen, bei der

allgemeinen Regel des § 153 Abs. 1 verbleiben.

Hieraus ergibt sich die Zuständigkeit der Orts¬

krankenkasse der Maurer in Sp. als der Orts¬

krankenkasse des Beschäftigungsorts.
Das Reichsversicherungsamt verkennt nicht,

daß diese Regelung für die Beteiligten Mißstände

im Gefolge hat. Insbesondere erwächst den

Firmen, die gleichzeitig an mehreren Orten Bau

arbeiten ausführen und einen festen Arbeiter¬

stamm je nach Bedarf bald hier bald dort be¬

schäftigen, durch die fortgesetzte An- und Ab¬

meldung bei verschiedenen Kassen eine erheb¬

liche Arbeitslast. Ebenso werden auch unter

Umständen die Arbeiter empfindlich getroffen,
denen die an eine längere Kassenzugehörigkeit
geknüpften Vergünstigungen entgehen und die,
wenn sie ihren gewöhnlichen Wohnort behalten

haben, sich in Krankheitsfällen an eine entfernte

Kasse wenden müssen, zu der sie sonst keine

Beziehungen haben. Endlich bringt dieses Er¬

gebnis auch für die Krankenkassen der Groß¬

städte, in denen die Baufirmen ihren Betriebssitz

haben, eine vermehrte Arbeitslast, ein fort¬

währendes Schwanken des Mitgliederbestandes
und die Gefahr mit sich, daß ihnen durch die

Errichtung von Betriebskrankenkassen seitens der

großen Baufirmen ein beträchtlicher Teil ihres

früheren Mitgliederbestandes verloren geht. Auf

der anderen Seite darf nicht übersehen werden,

daß, wenn der Betriebssitz der Firma allein für

maßgebend erklärt werden würde, die am Orte der

Bauausführung angenommenen Arbeiter aus ihrer

örtlichen Kasse herausgenommen und vorüber¬

gehend einer großstädtischen Kasse zugewiesen
würden, mit der sie sonst in keiner Verbindung
stehen. Den Bedürfnissen des Lebens würde daher

am ehesten eine Regelung gerecht, die den festen

Arbeiterstamm der Baufirma allgemein oder jeden¬
falls bei Bauten in nicht zu großer Entfernung vom
Betriebssitz bei der für den letzteren zuständigen
Kasse beließe, die lediglich für bestimmte Bauten

angenommenen Arbeiter dagegen der Kasse des

Beschäftigungsortes zuwiese, hieraus würden die

aus dem steten Wechsel der Kassenzugehörigkeit
entstehenden Mißstände für Arbeitnehmer und

Kassen in der Hauptsache beseitigt und auch die

Arbeitslast der Arbeitgeber auf ein erträgliches
Maß herabgesetzt Im Wege einer auch möglichst
weitherzigen Gesetzesauslegung kann aber bei

dem Wortlaut des Gesetzes und dem zweifelsfrei

erkennbaren Willen des Gesetzgebers eine der¬

artige Regelung nicht getroffen werden.
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§ 212 RVO. Bei Oberweisung der Arbeiter

eines Betriebes an eine andere Kasse kann

diese fflr ihre Leistungen an die schon arbeits¬

unfähigen Versicherten Ersatz von der alten

Kasse verlangen. (Entscheidung des Oberversiche¬

rungsamts Hamburg vom 7. Januar 1920, Akten¬

zeichen 6/11 E G B Nr. 191/19.)
Der Erstattungsanspruch der Klägerin

ist berechtigt, wenn sie nachweist, daß die Ar¬

beiterinnen T. und Seh. nicht unter die von der

Übernahme vom 24. März 1919 betroffenen Per¬

sonen fallen. Es sind derzeit aber sämtliche im

Betriebe der R.-T.-A.-G. in K. beschäftigten An¬

gestellten, welche bisher als solche bei der Be¬

klagten versichert waren, von der Klägerin über¬

nommen worden. Die Entscheidung des Rechts¬

streits hängt also davon ab, ob jenes Arbeits¬

verhältnis zum vorgenannten Zeitpunkt seitens

der beiden Arbeiterinnen bereits gelöst war oder

n cht. Da die tatsächlichen Verhältnisse un¬

bestritten sind — beide Arbeiterinnen waren

derzeit bereits seit längerer Zeit arbeitsunfähig
krank und verrichteten daher zur Zeit der Über¬

nahme des Betriebes in den Versicherungskreis
der Klägerin keinerlei Arbeit —, steht hier eine

reine Rechtsfrage zur Entscheidung. Die Be¬

klagte will das Fortbestehen des Arbeitsverhält¬

nisses trotz Nichtbeschäftigung der Arbeiterinnen

lediglich aus dem beiderseitigen Vertragswillen,
also aus rein subjektiven Momenten folgern. Sie

übersieht dabei, daß ein Arbeitsvertrag zwar in

sicher Weise durch konkludente Handlungen, als

welche stillschweigende Willenserklärungen unter

anderem zu gelten haben, beendet, aber niemals

begründet oder aufrechterhalten werden kann. Zum

Wesen eines jeden Arbeits- oder Dienstvertrages
gehört, daß er auf beiden Seiten Rechte und

Pflichten verschafft. Der Pflicht der zur Ver¬

fügungsstellung der Arbeitskraft des Arbeit¬

nehmers steht auf der anderen Seite die Pflicht

zur Lohnzahlung gegenüber. Das Kriterium des

fortbestehenden Vertragsverhältnisses nach all¬

gemeinem Recht sowohl als auch des Arbeits¬

verhältnisses in versicherungsrechtlichem Sinne

bildet gerade die Fortdauer jener vei traglich über¬
nommenen Pflichten, denen auf der anderen Seite

entsprechende Rechtsansprüche gegenüberstehen.
Daß die R.-T.-A.-G. sich in dieser Weise gegen¬
über ihren erkrankten und aus diesem Grunde

nicht nur vorübergehend aus ihrem Betrieb aus¬

geschiedenen Arbeitern gebunden habe, behauptet
die Beklagte nicht. In gleicher Weise kann die

Beklagte nicht bestreiten, daß die R.-T.-A.-G.

niemals daran gedacht haben wird, ihre Arbeiter

haftpflichtig zu machen, wenn sie nach Aus¬

scheiden infolge Krankheit sich ohne Not für einen

anderen Betrieb zur Verfügung gestellt haben.

Auf der anderen Seite haben unbestritten die

Arbeiter der R.-T.-A.-G. weder Lohnansprüche
für die Zeit ihres Fernbleibens vom Betrieb der

Arbeitgeberin infolge Krankheit oder dergleichen
gestellt, noch haben sie je ein klagbares Recht

auf Wiedereinstellung in den früheren Betrieb

nach unfreiwilligem Ausscheiden aus demselben

für sich in Anspruch genommen. Das Verhältnis

von Arbeitgeber und Arbeitnehmer in dem hier

fraglichen Betrieb nach Aufgeben der Beschäfti¬

gung infolge Krankmeldung der letzteren ist

danach ebenso wie in den meisten großen Be¬

trieben nicht anders aufzufassen, als daß es ein

bloßes Recht auf Anwartschaft auf Wieder¬

herstellung in den Betrieb für den Arbeitnehmer

]m Einzelfalle begründet hat. Für den Arbeit¬

geber blieben weder Rechte noch Pflichten aus

dem durch die Krankmeldung unterbrochenen

Beschäftigungsverhältnis bestehen, wie denn auch

die R.-T.-A.-G. sich die Wiedereinstellung ihrer

früheren Arbeiterinnen ausweislich der Aussage
ihres Beamten M. durchaus vorbehalten hat. Aus

alledem ergibt sich, daß ein Vertrags- oder Ar¬

beitsverhältnis zwischen der Gesellschaft und

ihren Arbeitern im Falle des Ausscheidens eines

Arbeitnehmers aus der Beschäftigung durch Krank¬

heit oder dergleichen in rechtlichem Sinne nicht

mehr fortbestanden hat. In gleicher Weise be¬

gründet dies Hahn in seinem Handbuch zur Reichs¬

versicherung § 165 RVO. für den Begriff des Auf¬

hörens eines Arbeitsverhältnisses in versiche¬

rungsrechtlichem Sinne.

Mit dieser Feststellung entfallen aber alle

Einwendungen der Beklagten gegen den kläge¬
rischerseits gegen sie geltend gemachten Er¬

stattungsanspruch. Die Höhe der Aufwendungen
ist von der Klägerin im Termin vom 7. Januar 1920

namhaft gemacht worden, weshalb sich die Ver¬

urteilung der Beklagten zur Erstattung der die

Arbeiterinnen T. und Seh. betreffenden Summe

in diesem Verfahren rechtfertigt.

Bei Feststellung der Versicberungspflicht Ist

der Jahresarbeitsverdienst nach der Höhe der

feweillgen tatsächlichen Bezüge ohne Rücksicht

auf das Kalenderjahr zu berechnen. (Entschei¬
dung des Obersolyedsgerichts für Angestellten-
Versicherung. Urteil vom 11. Juni 1919, Akten¬

zeichen P 63/19.)
Zur Erfüllung der Wartezeit bei den Hinter¬

bliebenrenten sind nach § 396 des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte 60 Beitragsmonate auf

Grund der Versicherungspflicht erforderlich. Daran

fehlt es hier. Nach Auskunft der Arbeitgeberin
hat der Angestellte schon von 1916 ab ein Entgelt
von über 5000 Mk. jährlich bezogen und war in¬

folgedessen seitdem nach § 1 Abs. 3 a. a. 0. nicht

mehr versicherungspflichtig. Trotzdem sind die

späterhin geleisteten freiwilligen Beiträge als

Pflichtbeiträge anzusehen, solange sein Jahres¬

arbeitsverdienst 7000 Mk. nicht überstieg (§§ 2

und 3 der Bekanntmachung über Ausdehnung der

Versicherungspflicht in der Angestelltenversiche¬
rung vom 28. August 1919, RGBl. S. 1085). Dies

trifft aber für die Zeit seit dem 1. August 1917

nicht mehr zu, da er nach Auskunft seiner Arbeit¬

geberin seitdem ein monatliches Einkommen von

600 Mk. bezogen hat, was einem Jahreseinkommen

von 7200 Mk. entspricht. Der Jahresarbeits-

verdienst kann nicht für das Kalenderjahr 1917

nach den in demselben tatsächlich gewährten Be¬

zügen berechnet werden, wie es die Klägerin tut,
sondern die Erhöhung des Einkommens auf monat¬

lich 600 Mk. vom 1. August 1917 ab hat die Folge,
daß von diesem Zeitpunkt ab bis zur Herabsetzung
dieses Einkommens der Jahresarbeitsverdienst

7200 Mk. beträgt. Denn es handelt sieb, wie nach

der Sachlage anzunehmen ist, um feste Bezüge,
die in der vereinbarten Höhe von 600 Mk. monat¬

lich bis zur anderweiten vertraglichen Regelung
von der Arbeitgeberin weiter zu zahlen waren,

und in einem solchen Falle bestimmt sich der

Jahresarbeitsverdienst nach den jeweiligen tat¬

sächlichen Bezügen. Änderungen sind erst zu

beachten, wenn sie tatsächlich eingetreten sind

(vgl. Entscheidung des RVA. Nr. 2047 vom 21. Mai

1915, Amtl. Nachr. des RVA. 1915 S. 582 und die

grundsätzliche Entscheidung des Oberschieds¬

gerichts Nr. 176 vom 22. September 1916, P 29/16,
AVN. 1917 S.23). Die Berufung unterliegt hier¬

nach der Zurückweisung, da bis zum 1. August 1917
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nur 55 Beitragsmonate auf Grund der Ver¬

sicherungspflicht entrichtet sind und die späteren
Beiträge nur als freiwillige in Betracht kommen«

Ob ein Erstattungsanspruch aus § 398 des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte gegeben ist,
über den zunächst der Rentenausschuß zu ent¬

scheiden hätte, ist hier nicht zu entscheiden. (Die

Angestelltenversicherung 1919 Nr. 10 S. 180.)

Übersicht

ff 182, 210 RVO. Ein erkrankter Versicherter,

der bereits an seinem Beschäftigungsorte, wo er

eine Schlafstelle hat, Krankenpflege in Anspruch

genommen hat, kann die weitere Gewährung der

Krankenpflege an seinem außerhalb des Kassen*

bezirkes belegenen Wohnorte jedenfalls dann

verlangen, wenn auf einen Heilerfolg am Be-

scbäftigungsorte nicht gerechnet werden kann

und ein weiteres Verweilen dort für den Ver¬

sicherten mit Gefahr für Leib oder Leben ver¬

knüpft ist. (Entscheidung des RVA. vom 16. April
1919, Aktenzeichen IIa K 131/18. Amtl. Nachr.

1919, Heft 7, S. 353.)

§ 186 RVO. Ein Anspruch auf das Hausgeld
ist auch dann nicht gegeben, wenn der Versicherte

unmiitelbar vor seiner Erkrankung oder der Ein¬

weisung in ein Krankenbaus durch außerhalb

seines Willens liegende Umstände verhindert ge¬

wesen ist, seine Angehörigen weiter zu unter¬

halten. (Entscheidung des ftVA. vom 21. Mai

1919, Aktenzeichen IIa K 190/18. Amtl. Nachr.

1919, Heft 10, S. 412.)
f 313 RVO. Die Anzeigefristen des § 313

Abs. 2 RVO. und des § 3 des Gesetzes, betreffend

Erhaltung von Anwartschaften aus der Kranken¬

versicherung vom 4. August 1914 (RGBl. S. 334),
gelten auch für die Weiterversicherung Erwerbs¬

loser durch die Gemeinden nach § 12 a der Ver¬

ordnung über Erwerbslosenfürsorge in der

Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember

1918 (RGBl. S. 1445). (Entscheidung des RVA.

vom HO. Oktober 1919, Aktenzeichen IIK 46/19.
Amtl. Nachr. 1919, Heft 12, S. 445.)

Sf 405. 1636 RVO. Die Klage des Versicherten

kann auch alternativ gegen mehrere Kranken¬

kassen erhoben werden. Ist im Urteil erster

Instanz die eine Kasse verurteilt, die andere aber

nicht ausdrücklich befreit, so kann auf die Be¬

rufung jener Kasse an ihrer Stelle in höherer

Instanz die andere Kasse verurteilt werden.

(Entscheidung des RVA. vom 30. April 1919, Akten¬

zeichen IIa K 169 18. Amtl. Nachr. 1919, Heft 7,
S. 357.)

fi 530 RVO. Die verspätete Abmeldung eines

Versicherungspflichtigen bei der Krankenkasse

ist nach § 530 Abs 2 RVO. nicht nach Abs. 1 a.a. O.

strafbar. (Entscheidung des RVA. vom 30. Ok¬

tober 1919, Aktenzeichen II K 51/19. Amtl. Nachr.

1919 Heft 12 S.449.)

fifi 602, 605 RVO. Eine Berufsgenossenschaft
kann die Bezüge eines Angestellten, die sie ihm

für die Dauer seiner Einziehung zum Heeres¬

dienste bewilligt hat, nur mit seiner Zustimmung
kürzen, wenn der Bewilligungsbeschluß als eine

Ergänzung des Anstellungsvertrags anzusel

ist. (Entscheidung des RVA. vom 28. April 1919

Aktenzeichen I. B. S. 28/17. Amtl. Nachr. 19

Heft 7, S. 349.)
fi 015 RVO. Die durch Vertrag mit einem

Gemeindeverband übernommene Pflege von Zucht-

Ziegenböcken ist jedenfalls dann als landwirt¬

schaftlicher Privatbetrieb versichert, wenn der

Bockpfleger sie im wirtschaftlichen Zusammen¬

hange mit einer eigenen, sei es auch nur haupt¬
sächlich für diesen Zweck angeschafften und

kleinen Bojenbewirtschaftung selbständig aus¬

geführt hat. (Entscheidung des RVA. vom 27. Mai

1919, Aktenzeichen Ia 4770/16. Amtl. Nachr. 191 9,
Heft 10, S. 397.)

fi 1281 RVO. Hat ein Versicherter für eine

Unfallrente von mindestens einem Fünftel der

Vollrente eine Kapitalabfindung erhalten, so können
nach dem Zeitpunkt der Abfindung liegende Zeiten

ohne versicherungspflichtige Beschäftigung nicht

als Wochenbeiträge im Sinne des § 1281 Nr. 2 RVO.

gezählt werden. (Entscheidung des RVA. vom

20. Mai 1919, Aktenzeichen IIa 1434/18. Amtl.

Nachr. 1919, Heft 8, S. 369.)

fifi 1637, 1774 RVO. Ein den Wohnort be¬

gründendes längeres, nicht nur zufälliges Ver

weilen an einem Orte ist auch dann für gegeben
zu erachten, wenn zur maßgebenden Zeit der für

den Begriff des Wohnens zu fordernde Zeitraum

des Verweilens noch nicht verstrichen, ein

langes Verbleiben am Orte aber bereits damali

nachweislich beabsichtigt war. (Entscheidung des

RVA. vom 27. November 1919, Aktenzeichen II K

637/19. Amtl. Nachr. 1919 Heft 12 S. 351.)
fifi 48, 171 AVG. Als Beitragsmonate für die

Erfüllung der Wartezeit gelten auch Monate, in

denen der Versicherte nur zeitweise beschäftigt
worden ist. Der Tod des Versicherten im letzten

Monat der Wartezeit hindert nicht die Anrechnung
dieses Monats auf die Wartezeit. (Urteil des

Oberschiedsgerichts für Angestelltenversicherung
vom 5. Juli 1919, Aktenzeichen P. 80, 81/19. Die An¬

gestelltenversicherung 1919, Heft 11/12, S 192/193.)

fi 60 AVG. Als wesentlich unterhalten im

Sinne des § 60 des Versicherungsgesetzes für

Angestellte gilt derjenige, dessen Lebensunter¬

halt durch Wegfall der Unterstützung gefährdet
würde. (Urteil des Oberschiedsgerichts für A

gestelltenversicherung — Aktenzeichen P. 62 19

— vom 25. Juni 1919. Die Angestelltenversicherung
1919, Heft 11/12, S. 191.)

fi 60 AVG. Der Anspruch auf Abfindung nach

§ 60 des Versicherungsgesetzes für Angestellte
setzt die Zurücklegung einer Wartezeit von

60 Beitragsmonaten auf Grund der Versicherung

pflicht voraus. (Urteil des Oberschiedsgerichts
für Angestelltenversicherung vom 5. Juli 1919,

Aktenzeichen P. 69/19. Die AngestelltenVersiche¬

rung 1919, Heft 11/12, S. 192.)

Soziale Chronik.

NährmittelVersorgung der Säuglinge. An

die Reichsregierung und die Mitglieder der

Nationalversammlung richten eine Reihe von

Säuglingsfürsorgestellen,Heimen,Krankenhäu8ernf
Kinderärzten und anderen Körperschaften folgende
Eingabe.

„Die Organisationen der Säuglings- und

Kinderfürsorge und der Krankenhäuser usw.

richten an die Reichsregierung und die National

Versammlung die dringende Bitte, unverzüglich
dafür Sorge tragen zu wollen, daß dem furcht¬
baren Notstand der anzureichenden Versorgung der

Säuglinge mit Nährmitteln schleunigst ein Ende

bereitet wird.

Über den erschreckenden Umfang der Säug

lingling88terblichkeit, sowie die herrschende tro&t-
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lose Unterernährung der deutschen Säuglinge
bedarf es keiner besonderen Darlegung. Die

Folgen dieses offenkundigen Zustandes bedeuten

die dauernde Untergrabung der deutschen Volks¬

gesundheit.
Auch darüber bedarf es keiner besonderen

Darstellung, daß die unterernährten und zum

Teil kranken deutschen Mütter den Säufc!;ngen
nicht im Entferntesten die Stillung zuteil werden

lassen können, wie es im Frieden der Fall war«

Milch ist in Quantität und Qualität so gering
verfügbar, daß auch damit der Säuglingsversorgung
nicht genügt werden kann.

Angesichts dieser verheerend wirkenden Not¬

lage richten wir an die Regierung und die

Nationalversammlung die dringende Bitte, un¬

verzüglich die Produktion der vom Frieden her

bewährten Kindernährmittel wieder zu ermög¬
lichen. Es ist nicht einen Tag länger zu ver¬

antworten, daß den deutschen Säuglingen diese

Nährmittel vorenthalten bleiben. Nach unseren

Feststellungen genügt eine Menge von 1500 bis

2000 Tonnen Weizen, um die volle Jahres¬

friedensproduktion der Kindernährmittel wieder

aufzunehmen. Diese Menge kann angesichts der

schreienden Notlage in der SäuglingsVersorgung
und gegenüber dem Gesamtbedarf an Getreide

zur Brotversorgung de 3 deutschen Volkes gar

keine Rolle spielen. Sie darf es aber auch nicht!

Die Not unserer Kleinsten verlangt gebieterisch
die Zubilligung dieser geringen Getreidemenge
für ihre Ernährung. Es kann und darf keine

Gründe geben, trotz der vorhandenen Getreide-

knappheit, den Säuglingen diesen Anteil an der

Volksernährung vorzuenthalten.

Wer als verantwortlicher Leiter von Kinder¬

und Säuglingsanstalten oder als Mutter weiß,
in welch hervorragendem Maße die Kinder¬

nährmittel schon im Frieden als Grundlage der

SämlingsVersorgung gedient haben, den. muß

unter dem Druck des heutigen Notstandes um

so entschiedener und aus innerster Überzeugung
die schleunige Belieferung des deutschen Volkes

mit diesen Kindernährmitteln verlangen. Es ge¬

nügt auch nicht, eine Belieferung unter eng¬

herziger Zuteilungsbescbränkung vorzunehmen,

sondern jede Mutter muß in die Lage versetzt

werden, sich wie im Frieden diese Nährmittel

für ihren Säugling wieder zu verschaffen. Das

soziale Interesse gebietet auch die Abgabe zu

erschwinglichen Preisen.

Wir bitten dringend, unseren Notschrei nicht

ungehört verhallen zu lassen und schnelle Hilfe

zu bringen. Weder die Reichsregierung noch

die Nationalversammlung können angesichts der

trostlosen Ernäbmngslage unserer Säuglinge
länger die Verantwortung für eine Verzögerung
der Beschaffung der Kindernährmittel tragen.**

Die Einstellung Schwerunfallverletzter und

die Berufsgenossenschaften. Der Nationalver¬

sammlung ist ein Gesetzentwurf über die Ein¬

stellung und Beschäftigung Schwerkriegsbeschä¬
digter und Schwerunfallverletzter zugegangen.
Hiernach werden die Arbeitgeber verpflichtet,
unter Androhung von Strafen bis zu 1000 > Mk.

bei Besetzung von geeigneten Posten Schwer¬

kriegsbeschädigte zur bevorzugen. Damit ist

endlich auch diesem, noch arbeitsfähigen Teil

unserer Volksgenossen, der so unendlich Schweres

in körperlicher und materieller Beziehung durch¬

zumachen hatte, die Lebenssicherung gegeben.
Der soziale Charakter dieses Gesetzes ist

sicker .zu -begrüftan» Leider ist in deov Entwurf

eine Bestimmung enthalten, die dem Gesetz einen

bitteren Beigeschmack verleihen würde, nämlich

die, daß den Berufsgenossenschaften die Konirolle

über Einstellung und Beschäftigung Schawbeschädlg-
ter übertragen werden soll. Wer die Kämpfe und

Streitigkeiten der Unfallverletzten mit den Be-

rufsgenossenschaften kennt — und welcher*Ar«

beiter hätte nicht schon hiervon erfahren — weiß,
wie die aus Arbeitgebern zusammengesetzten
Berufsgenossenschaften den Interessen der Arbeits¬

invaliden entgegenarbeiten. Die Zahl der Realen*

quetschungen und Prozesse ist Legion. Die Be«

dürftigkeitsfrage ist ebenfalls ein heißumstrittener

Punkt und es darf den Berufsgenossenschaften
auf keinen Fall das Kontrollrecht eingeräumt
werden.

Die Arbeitslosenversicherung In Groß*

britannien-Irland« In Anbetracht der bevor-

stehenden Einführung der Arbeitslosenversiche¬

rung im Deutseben Reich, die das jetzt bestehende

System der Arbeitslosenunterstützung ersetzen

soll, ist es angebracht, die in Großbritannien-

Irland geltende diesbezügliche Gesetzgebung
zu betrachten. Dort hatte der Gedanke der

Arbeiterversicherung bis in die jüngste Zeit so¬

wohl bei den Arbeitern wie bei den Unternehmern

wenig Anklang gefunden, und als im Jahre 1909
die Regierung die Einführung einer solchen Ver¬

sicherung zu einem Bestandteil ihres Reform¬

programms machte, verhielten sich die meisten

Führer der einflußreichen Gewerkschaften recht

zurückhaltend dazu. Es ist hauptsächlich auf

das energische Eintreten David L. Georges zurück-

zulühren, daß ein Gesetz über die Versicherung
gegen Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit im

Jahre 1911 zustande kam. In den folgenden
Jahren wurde das Gesetz mehrfach ergänzt und den

praktischen Bedürfnissen angepaßt. Gegenwärtig
liegt wieder eine Novelle dem Parlament vor.

Die Arbeitslosenversicherung ist obligatorisch
für alle in den Baugewerben, im Schiffbau,
Maschinenbau und für einen großen Teil der in

der Metall- und Holzindustrie beschäftigten
Arbeiter. Für jeden Versicherten im Alter von

18 Jahren aufwärts, der mehr als zwei Tage in

der Woche beschäftigt wurde, ist von dem Unter¬

nehmer ein Beitrag von 5 Penny*) zu zahlen.

Für jugendliche Personen hat der Unternehmer

2 Penny pro Woche zu zahlen, ebensoviel für

Arbeiter, die längstens einen Tag beschäftigt
wurden, und 4 Penny für Arbeiter, deren Be¬

schäftigung über einen Ta?, aber nicht länger
als zwei Tage währte; die Hälfte des Beitrages
darf vom Lohn der versicherten Personen ab¬

gezogen werden. Während der Arbeitslosigkeit
sind keine Beiträge zu leisten. Wenn es sich

mindestens sieben Jahre nach Inkrafttreten des

Gesetzes herausstellt, daß die Beiträge zu niedrig
oder zu hoch sind, so können sie erhöht oder

herabgesetzt werden, aber um nicht mehr als

2 Penny pro Arbeiter und Woche (wovon je die

Hälfte auf den Arbeiter und Unternehmer trifft).

Spätere Beitragsrevisionen dürfen gleichfalls nur

in Zeiträumen von mindestens sieben Jahren

vorgenommen werden. Zu den Kosten der Ver¬

sicherung wird aus Staatsmitteln ein Zuschuß

in der Höhe eines Drittels der Arbeiter- und

Unternehmerbeiträge geleistet, welcher nach der

Summe der in jedem Jahr erzielten Einnahmen

für Beitragsmarken, abzüglich der Beitrags-
rückerstattungen, berechnet wird.

*) Umrechnungswert vor dem Krieg 1 d •

&'/• ptenaig. — —•

'
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Dan Unternehmern ist für Jeden wahrend

•lots Jahres mindestens 46 Wochen hindurch

tuunterbrochen versicherten Arbeiter ein Betrag
?on drei Schilling pro Arbeiter und Jahr zurück¬

zuzahlen. Bei außerordentlich umfangreicher
Arbeitslosigkeit In einem Gewerbe kann das

Oewerbeminiaterium auf Ersuchen einet dieses

Oewerbe betreffenden Unternehmers verfügen,
daß der Unternehmer und aein« regelmäßig ver-

kürzte Zeit beschäftigten versicherten Arbeiter

»eitwelse von der Leistung der Versicherungs¬
beiträge befreit sind.

Jeder Arbeiter, der mindestens 26 Wochen

in einem versicherten Gewerbe beschäftigt war

und die Beitrage zshlte, hat bei Eintritt von

Arbeitslosigkeit und Erfüllung der übrigen ge¬
setzlichen Bedingungen Anspruch auf Arbeits¬

losenunterstützung. Für die erste Arbeitslosen¬
woche wird keine Unterstützung gezahlt, auch

nicht für Arbeitslosigkeit infolge von Streiks oder

Aussperrungen, wenn die Arbeitseinstellung noch

nicht behoben ist und der Versicherte nicht in

der Zwischenzeit in einem anderen Betriebe be¬

schäftigt war. Ferner ruht der Unterstützungs¬
anspruch auf sechs Wochen, wenn ein Arbeiter
Mino Stelle wegen schlechter Aufführung verlor

oder wenn er sie freiwillig ohne zureichenden
Grund verließ. Die Zahlung der Unterstützung
wird eingestellt, wenn ein versicherter Arbeiter
die Annahme einer für ihn geeigneten Stelle

vorweigert, doch ist kein Arbeiter gehalten, eine

Stelle anzunehmen, die durch Streik oder Aus¬

sperrung frei wurde, noch eine Stelle in einem

Arbeitsbezirke, wo der Lohn oder die sonstigen
Arbeitsbedingungen schlechter find als die, unter

denen er vordem zu arbeiten gewohnt war, oder

eine Stelle in einem andern Bezirk, wenn die

angebo enen Arbeitsbedingungen weniger günstig
sind, wie die dort zwischen Unternehmer- und

Arbeiterorganisationen vereinbarten oder als

üblich geltenden Bedingungen. Die regelmäßige
Meldung der Arbeitslosen hat bei den staatlichen

Arbeitsvermittlungsämtern zu erfolgen.
Daa wöchentliche Unterstützungsausmaß be¬

trägt für über 18 Jahre alte Versicherte sieben

Schilling und für 17- bis 18jährige Versicherte
die Hälfte hiervon; jüngere Personen erhalten

keine Unterstützung. Innerhalb von je 12 Monaten
darf die Unterstützung nicht langer als 15 Wochen

bezogen werden und auf je fünf Beitragswochen
darf nicht mehr als eine UnterstüUungswoche
treffen.

Über das Bezugsrecht eines Arbeitslosen
entscheidet der Versicherungsbeamte des zu¬

ständigen Arbeitsvermittlungsamts. Auf Ver¬

langen eines Versicherten, der sich benachteiligt
fühlt, hat der Beamte die Angelegenheit einer
aus einer gleichen Zahl von Arbeiter- und Unter¬

nehmervertretern bestehenden Begutachtungs¬
instanz (Court of Referees) vorzulegen, doch ist
der Beamte nicht verpflichtet, nach der Meinung
dieser Körperschaft zu handeln.

Daa Gewerbeministerium kann mit Organi¬
sationen versicherungspflichtiger Arbeiter Ab¬
kommen treffen, wonach die Auszahlung der

staatlichen Unterstützung, statt durch die Arbeits¬
nachweise, durch die betreffenden Organisationen
erfolgt, an welche jährlich oder in anderen Zeit¬

räumen Beträge zurückerstattet werden, die

ungefähr den Beträgen gleichkommen, welche
die versicherungspflichtigen Mitglieder sonst

durch die Arbeitsnachweise erhalten hättenj- in

keinem Falle erhalten aber die Organisationen
mehr als drei Viertel der Gesamtsumme ihrer
Ausgaben fflr die Arbeitslosenunterstützung
(nimlich staatliche und eigene Unterstützung)
zurückerstattet. Alle Organisationen, welche
Arbeitslosenunterstützung eingeführt haben,
können einen Staatszuschuß von nicht mehr als
einem Sechstel ihrer Ausgaben für diese Unter¬
stützung erhalten. Organisationen, welche Staats¬
zuschuß erhalten, müssen sich der Staatsaufsicht
unterstellen. p
¦ ¦¦ ¦ ——m—mmmmmm————S——^—^—,
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Ffir unsere Leser!

Der Werbeverein Danms fflr Reform-Steno*
graphie bat für unseie Leser einen vollständig
kostenlosen brieflichen Unterricht in der Steno¬

graphie (System Reform*Stenographie) einge¬
richtet

Leser, die sich an diesem Unterricht beteiligen
möchten, wollen ihre Adresse dem Unterzeich¬
neten mitteilen.

Parlamentsstenograph Johann Danms.

Berlin-Karlshorst, Gunde'flngener Str. 44.

Arbeiter! Angestellte!
Jeder muß genau Bescheid wissen Aber das wichtige neue Qc

über du

Betriebsräte!
Bilügt übersidalidiy praktisdt. volkstümlidi ist düS

Betriebsrate - Sonderheft
der Auskunft-Kartei des Arbeitsamts.

Bei so/. Vgrausbestellung Vorzugspreis 3*50 Mk. zuzügL Porto»

und Nachnahmegebühr. — Volksvcrlag flr Politik unaVerkcKr

Stuttgart PfUerstraße 244.
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